
Eine Ausnahme besteht, wenn das Unter
suchungsorgan überraschend auf einen 
Verdächtigen stößt und diesen zwecks Ein
leitung des Ermittlungsverfahrens und 
Durchführung der Beschuldigtenverneh
mung ohne Verzögerung zur Dienststelle 
bringen muß. Hier gestattet die Eilsitua- 
tion keine schriftliche Anordnung.

Die Anordnung wird durch die Deutsche 
Volkspolizei — im Ermittlungsverfahren 
auch durch das Untersuchungsorgan — voll
zogen. Weigert sich der Beschuldigte oder 
Angeklagte, kann die Vorführung erzwun
gen werden.

Um das Ansehen des Betroffenen nicht 
ungerechtfertigt zu schädigen, ist beispiels
weise das Anlegen von Handschellen — an
ders als bei Festnahmen und Verhaftun
gen — nur zulässig, wenn der Beschuldigte 
oder Angeklagte zu entfliehen sucht oder 
tätlichen Widerstand leistet. Da sich die 
Vorführung qualitativ von der Festnahme 
und Verhaftung unterscheidet,.ist es nicht 
zulässig, den Vorgeführten in eine Unter- 
suchungshaftanstalt einzuliefern oder in 
Zellen einzuschließen. Der Vorgeführte ist 
nach der Vernehmung oder gerichtlichen 
Verhandlung zu entlassen, es sei denn, daß 
Umstände eintreten, die seine Festnahme, 
Verhaftung oder Einlieferung in die Straf
vollzugsanstalt notwendig machen.7

6.2.7.
Die Zuführung Verdächtiger
Während die Vorführung Beschuldigter 
oder Angeklagter dem Zweck dient, die 
Durchführung von Vernehmungen oder die 
Anwesenheit des Angeklagten in der ge
richtlichen Verhandlung zu sichern, ist die 
Zuführung darauf gerichtet, die Befragung 
eines Verdächtigen zu ermöglichen. Sie ist 
bei der Verfolgung von Straftaten nur im 
Stadium der Anzeigenprüfung zulässig 
(§ 95 Abs. 2). Sie ist auch bei der Untersu
chung von Verfehlungen möglich (§ 100). 
Die Organe der Volkspolizei sind darüber 
hinaus auf der Grundlage des § 12 Abs. 2 
VP-Gesetz zur Zuführung insbesondere 
auch dann berechtigt, wenn dies zur Klä
rung eines die öffentliche Ordnung und Si
cherheit erheblich gefährdenden Sachver
halts unumgänglich ist.

Befragungen können notwendig wer
den, weil

— mit dem Anhören des Rechtsverletzers 
geklärt werden soll, ob die Übergabe 
der Sache an ein gesellschaftliches Ge
richt ohne Einleitung eines Ermittlungs
verfahrens gerechtfertigt ist, z. B. bei 
nicht erheblich gesellschaftswidrigem 
Verhalten,

— das Untersuchungsorgan durch Anhören 
des Verdächtigen klären will, ob der auf 
diesem ruhende Verdacht begründet 
oder unbegründet ist.

Zuführungen sind auf unumgängliche Fälle 
zu beschränken, so, wenn es unzweckmäßig 
ist, den Verdächtigen an Ort und Stelle zu 
befragen, und die Befragung eben zu die
sem Zeitpunkt aber notwendig ist, z. B. 
weil die Gefahr besteht, daß der Verdäch
tige belastende Materialien vernichtet, 
Ausreden ersinnt oder weil ohne Kenntnis 
seiner wirklichen Personalien der Verdäch
tige dem Untersuchungsorgan letztlich un
bekannt bleibt.

Davon zu unterscheiden ist die Berechti
gung der Organe der Deutschen Volks
polizei, einen zu einer Freiheitsstrafe 
rechtskräftig Verurteilten zuzuführen, 
wenn dieser der Aufforderung zum Straf
antritt ohne ausreichende Begründung 
nicht nachkommt (§ 2 Abs. 4 der 1. DB/ 
StVG).
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